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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 26.05.1992

Rechtssatz

Die Uberprifung der Ladung eines fertig beladenen Fahrzeuges bei Abholung durch den Lenker ist diesem -
insbesondere, wenn bereits ein ZollverschluR angebracht ist - nicht zumutbar. Hier liegt ein Fall des § 101 Abs 1a KFG
vor. In solchen Fallen trifft die Verantwortlichkeit den Zulassungsbesitzer und/oder den Verlader. Dies insbesondere
dann, wenn der Lenker auf die Beladung keinen EinfluRl hatte, das Ladegewicht aufgrund des Frachtbriefes und
Einblick in die Zollpapiere sowie durch Schatzung Uberpruft wurde und auch vor Antritt der Fahrt das Fahrzeug auf

seinen technischen Zustand einer Kontrolle unterzogen wurde.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1992/05/26 KUVS-366/3/92
	JUSLINE Entscheidung


